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[bookmark: Text1]Firma:       
Arbeitsbereich:       
Verantwortlich:       
				Unterschrift
	BETRIEBSANWEISUNG
GEM. § 14 GEFSTOFFV
Diese Muster-Betriebsanweisung muss 
vor Verwendung an die tatsächlichen 
Betriebsverhältnisse angepasst werden.
Arbeitsplatz:      
Tätigkeit:      
	
[bookmark: Text2]Stand:       
B239

	Gefahrstoffbezeichnung

	Additive Fertigung – Nickelhaltiges Pulver (z.B. Inconel 625, Inconel 718, 316L,      )

	Gefahren für Mensch und Umwelt
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	‒	Kann allergische Hautreaktionen verursachen (H317).
‒	Kann vermutlich Krebs erzeugen (H351).
‒	Schädigt bei Einatmen die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition (H372).
‒	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung (H412).
‒	Kann brennbare Staubkonzentrationen in der Luft bilden.
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	Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
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	‒	Absauganlage verwenden, falls vorhanden!
‒	Räumliche Trennung sowie Kennzeichnung der Arbeitsplätze!
‒	Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten!
‒	Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen!
‒	Lagerbedingungen beachten – Vorratsmenge am Arbeitsplatz: (     )!
‒	Gebinde nicht offenstehen lassen!
‒	Reaktionsfähige Stoffe fernhalten!
‒	Beim Ab- und Umfüllen bzw. beim Mischen Staubentwicklung vermeiden!
‒	Staubablagerung und -aufwirbelung vermeiden und sofort entfernen!
‒	Feucht reinigen oder saugen!
‒	Separate Putzlappen und Reinigungstücher für Haut und Maschinen oder Geräte verwenden!
‒	Staub nicht einatmen (P260)!
‒	Nicht Essen, Trinken, Rauchen!
‒	Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden!
‒	Hautschutzplan beachten!
‒	Straßenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren! Arbeitskleidung nicht 
ausschütteln oder abblasen!
‒	Kontaminierte Arbeitskleidung im Betrieb lassen. Benetzte/verunreinigte Kleidung sofort wechseln! Verschmutzte Arbeitskleidung sofort wechseln!
‒	Persönliche Schutzausrüstung (Gestellbrille mit Seitenschutz (     ), Schutzhandschuhe (     ), Atemschutz Partikelfilter P3/FFP3 (     ), staubdichte Schutzkleidung) (P280)!
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	Verhalten im Gefahrfall

	
	‒	Gefahrenbereich räumen und absperren.
‒	Vorgesetzten informieren.
‒	Bei der Beseitigung von ausgelaufenem/verschüttetem Produkt immer persönliche Schutzausrüstung 
(Atemschutz, Schutzbrille, Handschuhe      ) tragen.
‒	Geeignetes Löschmittel verwenden (Sonderlöschpulver für die Brandklasse D (z. B. Metallbrandlöschpulver). 
‒	Auf Selbstentzündung achten! Bei Brand entstehen gefährliche Dämpfe (z. B. giftiger Metalloxidrauch).
‒	Bei Brand in der Umgebung Behälter mit Sprühwasser kühlen. 
‒	Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation verhindern.
Notruf:      

	Erste Hilfe
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	‒	Augenkontakt: Sofort das Auge mind. 10 Minuten (Zeit ggf. anpassen) bei geöffneten Lidern mit Wasser spülen.
‒	Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung, auch Unterwäsche und Schuhe, sofort ausziehen; persönliche 
Schutzausrüstung tragen. Haut mit viel Wasser spülen.
‒	Verschlucken: Sofortiges kräftiges Ausspülen des Mundes. Wasser in kleinen Schlucken trinken.
‒	Einatmen: Verletzten aus dem Gefahrenbereich bringen und beaufsichtigen.
Falls erforderlich in ärztliche Behandlung begeben.
Ersthelfer      		Telefon:      

	Sachgerechte Entsorgung
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	Stoff/Produkt-Abfälle zur Entsorgung sammeln in:      
Datum:      		Unterschrift:      
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Betriebsanweisung

Arbeitshilfen
E Vorlagen und Formulare

Wichtig

Diese Betriebsanweisung an die betrieblichen Anforderungen anpassen

So nutzen Sie diese Betriebsanweisung richtig

Die folgende Betriebsanweisung ist ein Muster; sie
kann nicht alle speziellen Gegebenheiten am konkre-
ten Arbeitsplatz in Threm Unternehmen beriicksichti-
gen. Diese Betriebsanweisung muss daher vor ihrem
Einsatz an die konkreten Erfordernisse am jeweiligen
Arbeitsplatz angepasst werden.

Wer erstellt die Betriebsanweisung?

Die Unternehmensleitung hat die Pflicht, die Betriebs-
anweisung zu erstellen. Diese kann die Pflicht auf an-
dere Personen iibertragen - in der Regel werden dies
die im Arbeitsbereich zustindigen Vorgesetzten sein.

Wie erstellt man die Betriebsanweisung?

Um eine Betriebsanweisung richtig und passgenau zu
erstellen, muss man die Arbeitsprozesse, die Materia-
lien, Geridte, Maschinen und auch die erforderliche
personliche Schutzausriistung kennen. Betriebsanwei-
sungen sind schriftlich, in verstiandlicher Form und

so konkret zu verfassen, dass sie in praktisches Verhal-
ten oder Handeln umgesetzt werden kénnen.

Warum braucht man eine Betriebsanweisung?
Lassen sich Gefdhrdungen am Arbeitsplatz nicht durch
technische SchutzmaRnahmen, Anderung der

Arbeitsabldufe oder den Einsatz anderer Materialien
vermeiden, so muss die Unternehmensleitung darauf
einwirken, dass sich die Beschiftigten sicherheits-
gerecht verhalten. Dazu gehéren organisatorische
Mafnahmen, die Bereitstellung personlicher Schutz-
ausriistung sowie die Unterweisung und Information
der Beschiftigten. Betriebsanweisungen sind damit
ein wichtiges Element der Unterweisung.

Weitere Informationen

© Broschiire ,,Betriebsanweisungen fiir Tatigkeiten
mit Gefahrstoffen“ (MB029), () medien.bgetem.de,
Webcode: M18805543

o Betriebsanweisungen zu unterschiedlichen Bran-
chen und Arbeitsgebieten, () medien.bgetem.de,
Thema: Betriebsanweisungen

© Themen von A bis Z: Unterweisungen, (7) bgetem.de,
Webcode: 15547993
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